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Wichtiger Hinweis – Achtung: Fristablauf 
für die Antragsmöglichkeit zum Erwerb der 
Facharztanerkennungen nach den Bestim-
mungen der Weiterbildungsordnung für die 
Ärzte Bayerns vom 18. Oktober 1992 – in 
der zuletzt am 13. Oktober 2002 geänderten 
Fassung (WBO 1993) – zum 31. Juli 2011 
– In der Weiterbildungsordnung für die Ärzte 
Bayerns vom 24. April 2004 (WBO 2004) ist in  
§ 20 Übergangsbestimmungen Absatz 2 Buch-
stabe a) für die Facharztanerkennungen nach 
der Weiterbildungsordnung für die Ärzte Ba-

yerns vom 18. Oktober 1991 – in der zuletzt am 13. Oktober 2002 geänderten Fassung (WBO 
1993) geregelt:

Ärzte, die sich bei In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungsordnung, das heißt am 1. August 2004 in 
einer Weiterbildung zum Erwerb einer Gebiets-/Facharztbezeichnung befinden, können in einem 
Zeitraum von sieben Jahren nach In-Kraft-Treten dieser Weiterbildungsordnung, das heißt bis  
31. Juli 2011 nach Maßgabe der vorher geltenden Bestimmungen und die zeitlichen und inhalt-
lichen Voraussetzungen erfüllen, die jeweilige Anerkennung erhalten (www.blaek.de – Rubrik 
Weiterbildung, Weiterbildungsordnung, Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 18. 
Oktober 1992 in der zuletzt am 13. Oktober 2002 geänderten Fassung – WBO 1993).

Sie finden die Anforderungen an den Erwerb einer Gebiets-/Facharztbezeichnung in der Weiter-
bildungsordnung (WBO 1993) in Abschnitt I Nr. 1 – 38 (Übersicht über die Gebiete) – www.blaek.
de – Rubrik Weiterbildung, Weiterbildungsordnung 1993, Abschnitt I. Die Merkblätter mit Aus-
führungsbestimmungen für diese Gebiete finden Sie unter www.blaek.de – Rubrik Weiterbildung, 
Formulare, Merkblätter.

Weiterhin bitten wir zu beachten, dass für die Anrechnung von Weiterbildungszeiten nach Maß-
gabe der vorher geltenden Bestimmungen eine entsprechende Weiterbildungsbefugnis vorgele-
gen haben muss.

Dr. Judith Niedermaier (BLÄK)


